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"T-Online", "Kit" & juris 

Im November 1995 feierte die ju
ris GmbH ihr lOjähriges Beste
hen. Zeitgleich startete die Firma 
ein neues juristisches Informa
tionssystem. 
Die Testphase wurde zum 
31.12.1995 abgeschlossen. Basis 
für die neugestaltete juristische 
Abfragemöglichkeit ist das ehe
malige BTX- bzw. Datex-J-Sy-
stem der Deutschen Telekom 
AG. Dieser Onlinedienst wurde 
erneut umbenannt und heißt nun 
T-Online. Die zeichenorientierte 
Benutzeroberfläche, einst Mar
kenzeichen des antiquierten On
line-Dienstes, wurde durch die 
grafische Benutzeroberfläche 
"Kit" ergänzt. Diese soll Schritt 
für Schritt die alte Oberfläche 
ablösen. 
Dafür wurden den Soft
wareproduzenten frühzeitig Ent
wicklungsumgebungen zur Ver
fügung gestellt. So gibt es bereits 
seit Herbst 1995 zahlreiche An
gebote, die - mit dieser grafi
schen Oberfläche ausgestattet -
dem Benutzer eine intuitive Be
dienung ermöglichen sollen. Da
zu gehörte schon in der Testpha
se ein Frontend für die juristische 
Datenbank juris. Durch die Prä
senz in T-Online haben nun die 
ca. 1 Mio. Mitglieder des Online
dienstes Zugriff auf das System. 

Der neue Decoder 

Voraussetzung für die Benutzung 
des "neuen" juris ist die Installa
tion eines "Kit-tauglichen" De
coders. Dieser wurde Ende 1995 

von der Deutschen Telekom AG 
an alle Datex-J Teilnehmer ver
schickt. Der Decoder lag auch 
verschiedenen Computerfach
zeitschriften und jur-pc (vgl. jur-
pc 1995, 3255, 3294-3296) als 
CD-ROM Version bei. Eine Dis
ketten-Version kann über T-On
line bezogen werden. Das Pro
gramm ist für Windows 3.1(1), 
Windows 95, Windows NT und 
OS/2 erhältlich. 

Installation 

Die Installationssoftware ent
spricht dem Standard für Win
dows-Applikationen und ermög
licht die Auswahl eines individu
ellen Installationsverzeichnisses 
bzw. Ordners. Nach der Installa
tion startet automatisch eine 
Routine für die Modem- bzw. die 
ISDN-Konfiguration. Angebo
ten wird eine automatische oder 
eine Experten-Installation, wobei 
- nach meiner Erfahrung - die 
automatische Konfiguration zum 
gleichen Ergebnis wie die Exper

ten-Installation führt. Die Mo
demkonfiguration nimmt eine 
Überprüfung der COM-Ports1 

vor. Wird ein Modem gefunden, 
tastet sie automatisch die Über
tragungsgeschwindigkeit ab. Die
se beträgt beim Betrieb eines ana
logen Modems bei T-Online ma
ximal 28.800 Baud. Unterstützt 
wird diese Geschwindigkeit je
doch nur an 5 Standorten. Bun
desweit bietet T-Online die Ein¬
wahlmöglichkeit mit 9.600 Baud 
oder ISDN. Wer Besitzer eines 
ISDN-Anschlusses und eines 
passenden ISDN-Adapters ist, 
kann sich mit bis zu 64.000 Baud 
einwählen. Erst diese Geschwin
digkeit ermöglicht einen zügigen 
Aufbau der Kit-Seiten. 
Die ISDN-Einstellung verlangt 
nach der CAPI 2 Version 1.0 oder 
1.1, die von Windows 95 stan
dardmäßig unterstützte Capi 2.0 
wird von der Decoder-Software 
noch nicht erkannt. Der Konfi
gurationsassistent ist den Einstel
lungsroutinen anderer Anbieter 
von Online-Software überlegen. 
Die sonst geforderte Eintragung 
eines komplizierten Initialisie-

1 Serielle Schnittstellen eines Computers für die externe Datenübertragung. 
2 Common Application Programmer Interface: Programmierschnittstelle zwischen Programm und ISDN Hardware. 
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rungsstrings für spezielle Mo
dems oder die Auswahl der rich
tigen seriellen Schnittstelle wird 
komplett von der Decoder-Soft
ware übernommen und funktio
niert zufriedenstellend. Zum Ab
schluß der Installation werden 
die Teilnehmerdaten abgefragt, 
damit nach der Anwahl eine au
tomatische Anmeldung erfolgen 
kann. 

Bedienung 

Die neuen grafischen Daten
bankformulare bieten erstmals 
die Möglichkeit einer mausge
steuerten Bedienung der umfang
reichen Datenbank. Dies hat ge
rade für die Einsteiger Vorteile, 
die im Umgang mit den verschie
denen Befehlen ungeübt sind. 
Leider gibt es keine Möglichkeit, 
die Datenbank alternativ im Be
fehlsmodus zu bedienen - eine 
Möglichkeit, die Routiniers aus 
Geschwindigkeitsgründen ver
missen werden. 
Nach dem Anklicken des rosa 
Symbols Gehe zu oben unter der 
Menüleiste (s. Abb. 1, S. 188) und 
der Eingabe von "juris" wählt 
sich der Decoder in den nächst
gelegenen Einwahlknoten von T¬
Online ein. Es erscheint die 
Startseite der juris-Anwendung. 

Dabei fällt eine Inkompatibilität 
zwischen Kit-Anwendung und 
Decoder auf. 
Die Startseite der Anwendung 
erscheint nicht komplett und 
auch bei den Eingabeformularen 
bleiben viele Felder zunächst ein
mal undokumentiert. Erst nach 
Anpassung der Fensterformate 
durch ein Anklicken und gleich
zeitiges Ziehen der Fensterränder 
mit der Maus erfolgt eine korrek
te Darstellung der Formulare. 
Nach der Anwahl von juris-On¬
line kann der Anwender wählen, 
ob er Rechtsprechung, Aufsätze, 
Bundesgesetze oder Presseinfor
mationen sucht. Die der Anwen
dung hinterlegte Datenbank ver
waltet neben umfangreicher 
Rechtsprechung Aufsätze aus 
über 500 Fachzeitschriften, sowie 
Gesetze und Rechtsverordnun
gen des Bundes. Daneben findet 
man unter dem Menüpunkt 
'Pressemitteilungen' entspre
chende Veröffentlichungen des 
Bundesverfassungsgerichts und 
der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes. 
Exemplarisch soll hier die Nut
zung der Suchformulare anhand 
der Rechtsprechungsdatenbank 
veranschaulicht werden. 
Zunächst ist Vorsicht bei der 
Eingabe von Zeichenfolgen in die 
Formulare geboten. Etwaige Ver
besserungen werden vom System 

anders als eingegeben interpre
tiert. Möchte man z.B. vor "433 
BGB" das unbedingt erforderli
che Paragraphenzeichen hinzufü
gen, erhält der Nutzer die ver
wirrende Eingabe "4§33 BGB". 
Änderungen werden auch bei der 
Abfrage nicht verziehen: So kann 
es vorkommen, daß eine mühsam 
eingefügte Änderung nicht abge
fragt wird. Empfehlenswert ist es 
also, den Suchstring3 komplett 
neu einzugeben. 
Das Retrieval-System erfordert, 
anders als bei manchen Offline-
Rechtsprechungsdatenbanken, die 
Einhaltung einer strengen Gram
matik. 
Diese läßt sich der gutgeglieder
ten, aber kostenpflichtigen Hilfe
funktion des Systems entnehmen. 
Eine 'intelligente', an der Cursor
bzw. Mausposition orientierte 
Hilfefunktion, die den Benutzer 
direkt zu den gewünschten Er
läuterungen führt, gibt es nicht. 
Die möglichen Abfragekriterien 
der Rechtsprechungsdatenbank 
fallen magerer aus als von ande
ren Datenbanken gewohnt, dies 
auch im Vergleich zur juris-eige¬
nen CD-ROM. Es stehen jedoch 
immerhin sieben Register zur 
Verfügung, die ausreichen, um 
gewünschte Entscheidungen her-
auszufiltern (vgl. Abb.2). Eine 
Volltextrecherche ist nicht mög
lich. 
Unter 'Gericht' kann der Nutzer 
die Abfrage zunächst nach der 
Herkunft der Information ein
grenzen. Neben gerichtlichen 
Entscheidungen sind aber auch 
Entscheidungen des Deutschen 
(DPA) und des Europäischen Pa
tentamtes (EPA) über diese Op
tion abfragbar. Das Feld 'Ge
richtsbarkeit' erlaubt eine Ein
grenzung des Rechtsgebietes 
über die Nennung des entschei
denden Spruchkörpers. Diese er
folgt über die Verwendung von 
Kürzeln ($. Abb. 3, auf der näch
sten Seite). Sinnvoll ist hier u.U. 
eine "Oder"-Verknüpfung (z.B. 
"F ODER VF"). 
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Abb. 2: 
Die Eingabemas
ke entspricht dem 
Standard. Die ko
stenpflichtige Hil
fefunktion erleich
tert das Erlernen 
der Abfragetech
nik. 

Zeichenfolge. 
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Bei Einträgen im Feld 'Kurztext' 
führt eine Recherche lediglich 
zum Durchsuchen der Leitsätze 
einer Entscheidung. Stichwörter 
und Normen, die nur in der 
Urteilsbegründung erscheinen, 
werden von dieser Suche nicht 
erfaßt. 
Eine wesentliche Arbeitserleich
terung bietet die Möglichkeit, 
nach bestimmten Fundstellen zu 
suchen. Eingaben entsprechen 
hier den geläufigen Abkürzungen 
für Zeitschriften (MDR, NJW, 
NVwZ ...). Findet man in einem 
Urteil ein Entscheidungszitat, 
welches eine Fundstelle angibt, 
so sind die Erfolgsaussichten gut, 
das korrespondierende Urteil 
über dieses Suchkriterium aufzu
finden. 
War eine Abfrage erfolgreich, 
kann man sich das Ergebnis in ei
ner Ubersichtsliste anzeigen las
sen. Bei mehr als 40 Treffern muß 
der Nutzer die Abfrage jedoch 
zunächst konkretisieren. Die 
Ubersichtsliste alleine gibt leider 
nicht genügend Aufschluß dar
über, ob die gesuchten Informa
tionen - über die abgefragten 
Kriterien hinaus - für die eigene 
Verwendung nützlich sind. Diese 
Information erbringt die jeweili
ge Anzeige eines Kurztextes, die 
jedoch jedesmal mit 3,00 DM zu 
Buche schlägt. 
Ist der Anwender sich anhand 
des Kurztextes sicher, daß eine 
gefundene Entscheidung die ge
wünschte Information enthält, 
hat er die Möglichkeit, das kom
plette Dokument aufzurufen. Er 

kann auch anhand der Nachwei
se im Kurztext die Entscheidung 
nachschlagen. 
Uber den Menüpunkt "Informa
tionen/Protokoll übertragen" 
kann der Anwender das Ergebnis 
seiner Recherche zur weiteren 
Verarbeitung in einer Textdatei 
sichern. 
Das wird er auch müssen, denn 
es fehlt an der Möglichkeit, Da
ten direkt auszudrucken oder 
einzelne Textteile über die Zwi
schenablage zu kopieren. 

Studenten & juris 

Nach und nach gibt es mehr juri
stische Fakultäten, die ihren Stu
denten gut ausgestattete Compu
terräume zur Verfügung stellen, 
in denen die Anwendung von ju
ristischen On- und Offline-Da
tenbanken trainiert werden kann. 
Dabei ist im Zeitalter von Inter
net und kommerziellen Online
diensten die teure Anschaffung 
der Arbeitsplätze gar nicht mehr 
zeitgemäß. Die Studenten sind 
zunehmend mit eigenen Compu
tern ausgestattet. Das erlaubt ei
ne die Uniseminare entlastende 
Fernrecherche. So ist ein System 
wie juris geradezu prädestiniert, 
als Werkzeugkasten für die stu
dentische Haus- oder Seminarar
beit zu dienen. 
Die Studierenden können viele 
notwendige und sonst in der Uni 
mühsam kopierte Urteile und 
Aufsätze online erfassen und da-

Abb. 3: 
Mögliche Verknüp

fungen. 
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Gerichtsbarkeit - die Juris Kürzel: 
Gerichtsbarkei t Jur is-Kürzel 

Arbeitsger ichtsbarke it 
Verwaltungsger ichtsbarkei t 

Finanzger ichtsbarkei t 
Verfassungsger ichtsbarke it 
Ordent l iche Gerichtsbarkeit 
Besondere Gerichtsbarkeit 

Sozialqer ichtsbarkeit 
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Beispiele für die Verknüpfung von Normen: 
Verknüpfungen B e i s p i e l e 

UND 

ODER 
A&ematise Atfrage 

UND ODER 
Kumulati/ zu einer Abfrage muß albrnati/ aus 
mehreren Krterien ein weteres erfüft sein. • 

O H N E 
Ein Krierium darf nicht en&ialten sein. 

§407 BOB UND §829 ZPO 

§408 BOB UND §829 ZPO 

§829 ZPO UND 
(§407ZPO ODER §11 £nfG) 
Kiammersetzung erforoerlch 

§ 433 BGB OHNE §459 BOB 

mit viele notwendige Recherchen 
von zu Hause aus erledigen. Ein 
strukturiertes Erlernen juristi
scher Zusammenhänge wird 
durch die punktuellen Abfrage
möglichkeiten einer Online-Re
cherche jedoch nicht ersetzt. So 
wird man im Studium auf den 
Besuch des juristischen Seminars 
nicht verzichten können, da auch 
weiterhin die zahlreichen erläu
ternden Lehrbücher und Kom
mentare unabdingbar für den er
folgreichen Abschluß einer juri
stischen Hausarbeit sind. 
Bisher unterhalten die juristi
schen Fakultäten jeweils maximal 
50 Arbeitsplätze für die Nutzung 
von On- und Offlinerecherchen. 
Es stellt sich die Frage, wie in 
Zukunft 3.000 bis 6.000 Studen
ten einer Fakultät versorgt wer
den können. Statt zuviel schnell-
lebige Hardware anzuschaffen, 
die bei Studenten zunehmend 
schon vorhanden ist, könnten die 
Universitäten günstige Einwähl-
möglichkeiten in geschlossene 
Benutzergruppen realisieren. 
Durch Angabe von Matrikelnum
mer und sich regelmäßig änderen
den Zugriffscodes ließe sich ein 
Schaden für die kommerzielle Ver
marktung der Datenbanken be
schränken - dies als Voraussetzung 
für die Bereitschaft der Anbieter 
von juristischen Datenbanksyste
men, entsprechende Verträge mit 
den Universitäten einzugehen. 

Kosten 

Leider scheitert eine breite An
wendung von juris in T-Online 
bisher an den hohen Kosten des 
Systems (vgl. Abb.4, auf der ge
genüberliegenden Seite). Recht
fertigen läßt sich dies nur mit 
dem immensen Aufwand, der für 
die Verwaltung der Inhalte be
trieben werden muß. So zahlt der 
Anwender neben Telefongebüh
ren für ein Ortsgespräch (Cityta
rif) die Gebühren für T-Online 
(8,00 DM/Monat und 0,08 D M / 
Minute) und die Kosten für die 
eigentliche Recherche (0,60 D M / 
Minute für die Dauer der Verbin
dung. Dazu kommen die Kosten 
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zwischen 3,00 und 25,00 DM pro 
Abfrage. 
Sehr vorteilhaft ist, daß der spo
radische Nutzer über T-Online -
ohne hohe Bereitstellungskosten 
- Zugriff auf den Datenpool hat. 
Eine günstigere Kostenstruktur 
würde sicherlich zu einer größe
ren Akzeptanz des Systems füh
ren. Damit würde die bundesei
gene Firma (95% der Gesell
schaftsanteile trägt der Bund) 
aber wiederum die Bundes- und 

Landesbehörden verprellen, die 
seit Jahren den Zugang zu den 
gesammelten Daten teuer bezah
len, ihn damit aber zugleich er
möglicht haben. 

Fazit 

Die der Anwendung zugrunde
liegende Datenbank ist dieselbe 
wie bei anderen Zugangswegen, 

und damit profitiert juris auch in 
T-Online von seiner einmaligen 
Sammlung deutscher Rechtspre
chung. Die Umsetzung der Be
nutzerführung kann als geglückt 
bezeichnet werden, obwohl die 
Kit-Anwendung noch einige Un
zulänglichkeiten aufweist. Die 
Kosten, die bei der Nutzung des 
Systems entstehen sind beacht
lich, aber teuer war juris schon 
immer. 

juris 
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Abb. 4: 
Für Studenten 
und kleinere An
waltskanzleien zu 
teuer. Erfolglose 
Recherchen müs
sen einkalkuliert 
werden. 
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